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Am 13. März des vergangenen Jahres ist 
die russische Komponistin Sofia Gubai-
dulina in ihrem Haus in Appen bei Ham-
burg mit 93 Jahren verstorben. Wenige Fi-
guren der Gegenwartsmusik hatten ei nen  
so weiten Wirkungskreis wie sie. Ihr ers-
tes, noch in der Sowjetunion entstande-
nes Violinkonzert „Offertorium“ war von 
Gidon Kremer uraufgeführt worden, ihr 
zweites, „In tempus praesens“, hob Anne-
Sophie Mutter 2007 in Luzern aus der 
Taufe. Kurt Masur holte ihre Musik nach 
New York. Noch ihr Spätwerk, „Der Zorn 
Gottes“, zum Beethoven-Jahr 2020, be-
wies Mut, Wucht und Könnerschaft. In 
Dirigenten wie Andris Nelsons und Kirill 
petrenko fand es  prominente Anwälte. 
Mit ihrer ebenso streng konstruierten wie 
sprachgewaltigen Musik erreichte Gubai-
dulina ein publikum jenseits  enger Avant-
gardezirkel, ohne dabei bequem oder 
populistisch zu schreiben. 

Was soll nun aus ihrem Haus in Appen 
werden? Es ist Sinnbild ihres Schaffens: 
lärmabgewandt, stadtfern, umgeben von 
einer  Natur, deren organisches Wachstum 
für die Komponistin Inspiration war. In 
ihrem Arbeitszimmer steht noch  der 
Steinway-Flügel, den ihr der Cellist und 
Dirigent Mstislaw Rostropowitsch ge-

schenkt hatte. Auch die große Sammlung 
an außereuropäischen Instrumenten, die 
im Verlauf des langen Lebens der Kompo-
nistin entstanden ist, kann  bestaunt wer-
den. Hinzu kommen die vielen selbstge-
bauten Instrumente, auf denen sie schon 
in sowjetischer Zeit in der Gruppe Astreja 
zusammen mit ihrem engen Freund Vik-
tor Suslin experimentiert hatte. Ihre Bi -
bliothek ist ebenfalls  erhalten. Nur ihre 
musikalischen Handschriften, die partitu-
ren der Werke, sind bereits nach Basel ge-
bracht worden – ins Archiv der paul-Sa-
cher-Stiftung, die sie bereits zu Lebzeiten 
von der Komponistin erworben hatte. 
Von jenem Geld konnte sich Gubaidulina 
das Haus in Appen kaufen, das sie seit 
1993 bewohnte. Es be findet sich jetzt im 
Besitz ihrer Enkel Ilja und Alexander Ale-
xandrov, den Söhnen der schon vor länge-
rer Zeit verstorbenen Tochter der Kompo-
nistin. 

Unmittelbar nach dem Tod der Künst-
lerin kam die Idee auf, eine Gubaidulina-
Stiftung zu gründen, um ihr Haus  zu er-
halten und es Kompositionsstipendiaten 
zur Verfügung zu stellen. Ein Gubaidu -
lina-preis, vielleicht in Verbindung mit 
der Elbphilharmonie, sollte ausgelobt 
werden, um an die außergewöhnliche 

Frau zu erinnern und jüngere Kollegin-
nen oder Kollegen zu unterstützen. Der 
kanadische Geiger Emmanuel Vukovich, 
der gerade an einer Gesamtaufnahme von 
Gubaidulinas Violinkonzerten arbeitet, 
 hatte die Initiative ergriffen. Hans-Ulrich 
Duffek, der Gubaidulina für den Musik-
verlag Sikorski über Jahrzehnte hinweg 
zur Seite stand, und Gabriel Teschner, der 
heute das Werk der Komponistin verlege-
risch betreut, unterstützen Vukovich da-
bei. Ihnen gelang es, Anne-Sophie Mut-
ter, Gidon Kremer, Ivan Monighetti, Flo-
rian Besthorn  vom paul-Sacher-Institut 
und Tobias Niederschlag, den künstleri-
schen Leiter der Internationalen Schosta-
kowitsch-Tage Gohrisch, zur Mitwirkung 
in einem Kuratorium zu gewinnen. Auch 
die Dirigenten Kent Nagano und Andris 
Nelsons sind bereit, das Vorhaben zu un -
terstützen.  

Der kanadische Mäzen David Sela 
wollte ursprünglich den Ankauf des Hau-
ses  für die Stiftung finanzieren, zog sich 
aber wegen der angespannten Marktlage 
im papierhandel, mit dem er sein Geld 
verdient, von dem plan zurück. Die Küh-
ne-Stiftung in Hamburg konzentriert sich 
lieber auf den Bau eines neuen Opern-
hauses. Die Landesregierung Schleswig-

Holsteins, bei der die Stiftung  angesiedelt 
sein könnte, zeigt sich für das projekt 
 offen, doch die Verhandlungen mit der 
politik könnten langwierig werden. Diese 
Geduld trauen sich die beiden Enkel, 
die nun schon ein Jahr lang den Unterhalt 
des Hauses finanzieren,  nicht zu. Sie wür-
den die Immobilie, deren Marktwert  auf 
400.000 bis 500.000 Euro geschätzt wird, 
gern verkaufen. Damit wäre das Stif-
tungsziel aber gescheitert.

Laut einem Konzept des Enkels Ale-
xander Alexandrov wäre etwa eine Mil-
lion Euro nötig für den Kauf von Haus 
und Instrumenten, die Gründung einer 
Stiftung und den geringfügigen Umbau 
zum Wohn- und Arbeitsort für Stipendia-
ten. Um den Unterhalt des Hauses, das 
personal für die Stiftung, deren Aktivitä-
ten und den Stipendiatenbetrieb zu finan-
zieren, veranschlagt Alexandrov eine wei-
tere Million Euro. Für zwei Millionen also 
ließen sich eine „Insel der Konzentration 
und ein Ort des Zuhörens“, so Alexan-
drov, bewahren. private Geldgeber mit 
Herz für die Musik sind wieder einmal 
dringend gesucht. Vielleicht wäre ihr En-
gagement ein Ansporn für die Landesre-
gierung, in den län gerfristigen Unterhalt 
einzusteigen. JAN BRACHMANN

Hier könnte auch künftig Musik entstehen
Was soll  mit dem Haus der verstorbenen Komponistin Sofia Gubaidulina in Appen bei Hamburg  passieren?

reitung von Gesetzen durch Anleitung 
der Ministerialverwaltung, sei es 
durch die konkrete Verteilung der Fi-
nanzmittel des Staates. 

Die Regierung zu kontrollieren und 
politische Alternativen zu formulie-
ren, ist demgegenüber eine eher pre-
käre Sache, die mit Anspruch auf Wir-
kung eher in Talkshows und per So-
cial Media stattfindet. Der 
Untersuchungsausschuss erscheint so 
eher als ein Ritual aus dem neunzehn-
ten  Jahrhundert, mit großem Auf-
wand und geringem, weil immer 
schon erwartbarem Ertrag. Deswegen 
hat es etwas Betuliches, dass man 
meint, den Aufstieg der populisten 
nun gerade hier stoppen zu können. 
Ein echter Nachweis, dass die AfD 
dort, wo sie könnte, vorrangig gerade 
die mühselige Untersuchungsaus-
schuss-Arbeit auf sich nimmt, liegt 
nicht vor. Anträge und Anfragen aller 
Art und die außerparlamentarische 
Verächtlichmachung des Betriebs 
scheinen jedenfalls einfacher und 
wirkungsvoller.

Wie gesagt wird nun in Rheinland-
pfalz die eilige Beschluss-Notlage 
bestenfalls herbeisimuliert. Wichtiger 
als die Randfrage des Untersuchungs-
ausschusses ist daher die Überlegung, 
welches allgemeine Muster mit dem 
Konzept einer nachlaufenden Verfas-
sungsänderung erzeugt wird und wo 
das enden soll: Hätte die AfD in 
Mainz mehr als ein Viertel (und nicht 
nur mehr als ein Fünftel) der Manda-
te erreicht, wäre man dann auf ein 
Drittel als Quorum gegangen? Und 
was ist in Thüringen und anderen 
Bundesländern, wo auch dieses Drit-
tel bereits erreicht ist? Müsste man in 
solchen Fällen nicht den Untersu-
chungsausschuss konsequenterweise 
zu einem Instrument der Mehrheit 
machen? 

Nach der Wahl ist vor 
der Verfassungsänderung 
Ein zweiter denkbarer pfad ließe sich 
so beschreiben: Vor der Wahl ändert 
man Regeln dahin gehend, dass wich-
tige Beschlüsse zukünftig mit einfa-
chen Mehrheiten möglich sind, um die 
erwartete Sperrminorität von Extre-
misten wirkungslos zu machen (so ge-
rade in Arbeit in Sachsen-Anhalt). 
Sollte dann aber die AfD eine Mehr-
heit erringen, ändert man angesichts 
der Wahlergebnisse im Nachgang die 
Regeln noch mit der alten Mehrheit 
schnell wieder zurück, um die eben 
noch verworfene Sperrminorität nun 
zum Schutz der Demokratie wieder in 
Stellung zu bringen. So bekommt man 
durch den Modus der nachlaufenden 
Verfassungsänderung die Möglich-
keit, zielgenau auf Wahlergebnisse zu 
reagieren. 

In letzter Konsequenz folgte da-
raus, dass bei einer absoluten Mehr-
heit der Mandate für die AfD nach 
einer Landtagswahl durch einen alten 
Landtag nachlaufend verfassungsän-
dernd beschlossen wird, für die Wahl 
eines Ministerpräsidenten oder auch 
den Beschluss von Gesetzen zukünf-
tig eine Zwei-Drittel-Mehrheit vorzu-
sehen, mit dem praktischen Ergebnis, 
dass die vormalige Landesregierung 
auf unabsehbare Zeit geschäftsfüh-
rend im Amt bleibt.

Es scheint fast naheliegend, solche 
Szenarien mit leichtem Schaudern zu 
erwägen, denn prinzipiell anders als 
bei der nun geplanten partikularen 
Anpassung verhält es sich ja auch 
dann nicht: Ein altes parlament än-
dert angesichts von Wahlergebnissen 
passgenau die Regeln für seine Nach-
folger. Die nachlaufende Verfas-
sungsänderung wurde in Deutschland 
bekanntlich 2025 erfunden, um der 
neuen Bundesregierung neue finan-
zielle Beinfreiheit zu verschaffen, die 
politisch zuvor und danach stets aus-
geschlossen war. Nun greift dieser 
Ansatz in den Bereich der demokrati-
schen Selbstorganisation über – be-
merkenswerterweise in einer Situa-
tion, in der der neu gewählte Landtag 
von Rheinland-pfalz mit genau der 
gleichen Mehrheit die Verfassung 
nach seiner Konstituierung ändern 
könnte. 

Die Verfassungsänderung im Nie-
mandsland zwischen altem und neu-
em parlament ist so umstandslos zu 
einem Instrument geworden, um sich 
längere Debatten zu ersparen. Wieder 
kann man wie schon 2025 sagen: „Wo 
steht, dass das verboten ist?“ Doch sei 
daran erinnert: Demokraten haben 
bisher Minderheitenrechte auch des-
halb verteidigt, weil sie es für möglich 
hielten, selber einmal Opposition zu 
sein. Und sie nahmen an, dass die Ver-
lässlichkeit von Verfahren die Chance 
auf Rationalität erhöht, weil das 
Chaos des Notstands immer nur reak-
tionäre Wirkung hat. Diese Argumen-
te werden nun aus der Hand gegeben. 
Man möchte hoffen, dass das keine 
bösen Folgen hat.

Hinnerk Wißmann lehrt Öffentliches 
Recht an der Universität Münster.

W as soll man davon hal-
ten? Ein parlament, des-
sen Nachfolger bereits 
gewählt sind, beschließt 

angesichts der Wahlergebnisse, dass 
für die neuen Abgeordneten dann 
doch besser andere Regeln gelten sol-
len. Dafür will man noch in der alten 
Zusammensetzung die Verfassung än-
dern, bevor die neue Volksvertretung 
zusammentritt. In Rheinland-pfalz 
wird in diesen Tagen über diese Fra-
gen debattiert, konkret geht es um die 
Verhinderung von AfD-Untersu-
chungsausschüssen durch eine Erhö-
hung des entsprechenden Quorums. 
Die AfD-Fraktion verlöre also ein 
Recht, das ihr nach den am Wahltag 
geltenden Regeln und dem am Wahl-
tag abgegebenen Votum der Wähler 
zukommt. 

Eine erste Merkwürdigkeit ist da-
bei, dass sich für dieses Vorhaben 
CDU, SpD und die Grünen  verabredet 
haben, die eine solche Verfassungsän-
derung auch im neuen Vier-Fraktio-
nen-Landtag zustande brächten. 
Schnell soll es also gehen, bevor der 
neue Landtag demnächst zusammen-
tritt. Man will in Mainz auf den letzten 
Metern zuwege bringen, was andern-
orts und auch in der Rechtswissen-
schaft (etwa im verdienstvollen „Thü-
ringen-projekt“) mit großem Ernst er-
wogen wurde: Wie sind 
parlamentarische Verfahrensweisen 
resilient zu machen, um dem Ansturm 
der populisten sachgerechte Grenzen 
zu setzen, ohne den Anschein zu er-
wecken, es ginge vorrangig um Macht-
erhalt? Nach einem solchen Kontroll-
maßstab hat die Idee der nachlaufen-
den Verfassungsänderung, die 
Wahlergebnisse im Kernbereich der 
Staatsorganisation auf Kosten parla-
mentarischer Minderheiten leerlaufen 
lässt, allerdings alle plausibilität 
gegen sich: Sie vernichtet demokrati-
sche Legitimität, sie bereitet eine 
schiefe Bahn, und sie nützt absehbar 
politisch nichts.

Nun lässt sich in der Tat kaum fest-
legen, ob von Verfassungs wegen ein 
Fünftel, ein Viertel oder doch ein 
Drittel von Abgeordnetenstimmen 
notwendig ist, um einen Untersu-
chungsausschuss einzusetzen. Bun-
destag und Landtage kennen hier 
unterschiedliche Vorgaben, warum 
auch nicht. Das intuitive Unbehagen 
bezieht sich vielmehr auf den Modus, 
mit dem hier nachlaufend auf Wahl-
ergebnisse reagiert wird: Eine zukünf-
tige CDU/SpD-Koalition verabredet 
sich, für die nächste Wahlperiode op-
positionelle Untersuchungsausschüs-
se faktisch auszuschließen. Das er-
möglicht ihr die zukünftige Opposi-
tionsfraktion der Grünen, indem sie 
mitstimmt und zusätzlich verspricht, 
das neue Quorum gemeinsam mit den 
Elefanten im Raum niemals herzustel-
len. 

Herbeisimulierte 
Beschluss-Notlage 
Hätte man noch vor wenigen Jahren 
in einem verfassungsrechtlichen 
planspiel einen solchen Umgang mit 
dem „schärfsten Schwert der Opposi-
tion“ zugrunde gelegt, hätte das als 
bösartige Unterstellung oder als Be-
schreibung totalitärer Bestrebungen 
gegolten, als Nachricht aus Staaten, 
die es mit der Demokratie nur so lan-
ge ernst meinen, wie die Ergebnisse 
den Regierenden statthaft erschei-
nen. Dabei ist zu bedenken, dass in 
einem parlamentarischen Regie-
rungssystem die Funktion eines par-
laments ohnehin nicht sehr kontu-
riert ist, weil die äußerst enge Verbin-
dung der Mehrheit zur jeweiligen 
Regierung die klassische Idee der Ge-
waltenteilung von vornherein unter-
läuft. 

Deswegen sprechen die elaborierte-
ren Darstellungen der deutschen Ver-
fassungslage auch eher von einer blo-
ßen „Funktionengliederung“ zwi-
schen Legislative und Exekutive. 
Vorrangiges Ziel vieler parlamenta-
rier ist es, in geeigneter Weise in den 
Bereich der (eigenen) Ministerien zu 
wechseln, um dort direkter und 
machtvoller die eigene Agenda durch-
setzen zu können, sei es in der Vorbe-

 In Rheinland-pfalz will 
das alte parlament 
die  Macht der   AfD   im 
Vorhinein durch eine 
Verfassungsänderung   
beschneiden. Das ist 
ein kurzsichtiges 
Manöver ohne 
politischen Nutzen.   
Von Hinnerk Wißmann

Passgenaue 
Demokratie  

Auf mindestens 600.000 wird die Zahl 
der Kunstwerke geschätzt, die zwischen 
1933 und 1945 von den Nationalsozialis-
ten in Europa geraubt wurden. Der NS-
Staat und auch Teile der deutschen Be-
völkerung hatten sich systematisch und 
skrupellos vor allem an jüdischem 
Eigentum bereichert. In der Lost-Art-
Datenbank des Deutschen Zentrums 
Kulturgutverluste in Magdeburg finden 
sich aktuell fast 87.000 Meldungen über 
NS-verfolgungsbedingt entzogene Kul-
turgüter, deren Herkunft oder Verbleib 
bis heute ungeklärt ist, wobei die Dun-
kelziffer der vermissten Werke wesent-
lich höher liegt. Die in Museen, Stiftun-
gen und Auktionshäusern betriebene 
provenienzforschung leistet nicht nur 
einen wichtigen Beitrag zur Klärung der 
Geschichte und Herkunft von Kulturgü-
tern, die rechtmäßig erworben wurden, 
sondern arbeitet auch historisches Un-
recht auf, wenn es sich um verfolgungs-
bedingt entzogenes Raubgut aus der NS-
Zeit oder aus kolonialen Kontexten han-
delt.

Die meisten großen Museen haben für 
ihre Sammlungen eigene provenienzfor-
scher und -forscherinnen. Die kleinen 
Häuser hingegen verfügen oft weder 
über die Finanzmittel noch das personal 
noch über das notwendige Fachwissen, 
um diese Recherchearbeiten durchzu-
führen. Aktuell bemüht sich Sachsen-
Anhalt in einem pilotprojekt vorbildlich 
darum, neben den kunst- und kultur -
historischen Museen in Großstädten wie 
Dessau und Halle auch Sammlungen in 
Kleinstädten wie Aschersleben, Ballen-
stedt, Köthen und Wernigerode zu 
unterstützen. 

Bei einer Erstuntersuchung in dreißig 
Museen fanden sich 176 verdächtige Ob-
jekte aus ehemals jüdischem Besitz, die 
in der NS-Zeit wahrscheinlich zwangs-
verkauft, enteignet oder geraubt wur-
den. Dabei handelt es sich vor allem um 
Judaica, das heißt um alte schriftliche 
Dokumente zum Judentum, kunsthand-

werkliche Objekte des Alltags sowie 
 rituelle und sakrale Gegenstände. Des-
halb hat nun die Koordinierungsstelle 
provenienzforschung des Museums -
verbandes Sachsen-Anhalt ein projekt 
initiiert und zusammen mit dem in Hal-
berstadt ansässigen kulturhistorischen 
Berend Lehmann Museum ein Konzept 
entwickelt: Mit finanzieller Unterstüt-
zung unter anderem des Deutschen 
Zentrums Kulturgutverluste in Magde-
burg werden über ein Jahr lang vertie-
fende Recherchen zu den 176 Objekten 
durchgeführt, um deren Geschichte zu 
klären.

In das Weltbild der AfD passt diese 
Form des historischen Bewusstseins je-
doch nicht. Denn die von einem breiten 
gesellschaftlichen Konsens getragene 
Erinnerungskultur ist zum Lieblings-

feind der extremen Rechten avanciert. 
Unter dem Motto „Kein Geld mehr für 
sogenannte provenienzforschung!“ wird 
die wissenschaftliche Aufarbeitung von 
NS-Raubkunst vom Landesverband der 
partei in Sachsen-Anhalt abgelehnt. In 
ihrem Wahlprogramm für die Landtags-
wahl im September, das siegessicher 
„Regierungsprogramm“ heißt, wird ein 
Kulturkampf angekündigt, der einen 
 radikalen Umbau in allen gesellschaft -
lichen Bereichen vorsieht. 

Dazu gehört unter anderem auch die 
provenienzforschung, für die es in den 
Augen der AfD keinen Anlass gibt. 
Denn sie dient nach ihren Worten „nur 
der künstlichen Aufrechterhaltung eines 
Schuldgefühls, das wir endlich ablegen 
sollten“. Das Deutsche Zentrum Kultur-
gutverluste in Magdeburg soll deshalb 

kein Geld mehr vom Land Sachsen-
Anhalt erhalten, obwohl sich weiterhin 
unzählige geraubte Kulturgüter in den 
Museen befinden. Anstatt die prove-
nienzforschung zu finanzieren, sollen 
laut Wahlprogramm der AfD Krieger-
denkmäler gepflegt werden und gefalle-
ne Soldaten – nicht nur jene aus dem 
Ersten Weltkrieg, vielmehr auch solche, 
die für das NS-Regime gekämpft haben 
– mit Gedenkstätten geehrt werden als 
„ein erstes Zeichen der patriotischen 
Wende“.

Dass sich Deutschland offiziell und 
mehrfach zu den internationalen Wa-
shingtoner prinzipien von 1998 bekannt 
hat, die eine aktive Erforschung von NS-
Raubgut sowie faire und gerechte Lö-
sungen für die Opfer und ihre Nachfah-
ren beinhalten, berücksichtigt die AfD 
nicht. Auch dass die Suche nach NS-ver-
folgungsbedingt entzogenen Kultur -
gütern nicht zuletzt ein Ausdruck für die 
Anerkennung des Leids und Unrechts 
der Verfolgten des Nationalsozialismus 
ist, ist für die partei bezeichnenderweise 
kein Thema. Unabhängig von der Frage, 
ob die AfD im September die Regierung 
in Sachsen-Anhalt stellt oder ihr die 
Rolle einer starken Oppositionspartei 
zukommt, wird es in dem Bundesland in 
Zukunft schwieriger werden, den An-
spruch einer funktionierenden pro -
venienzforschung aufrechtzuerhalten. 

Wiebke Ahrndt, die präsidentin des 
Deutschen Museumsbunds, der die Inte-
ressen von mehr als 4300 Mitgliedern 
bundesweit vertritt, bezog auf Anfrage 
dieser Zeitung jedoch eindeutig Stellung: 
„provenienzforschung muss als originäre 
Aufgabe von Museen verstanden werden. 
Nur so lässt sich der Anspruch auf Trans-
parenz und gesellschaftliche Verantwor-
tung im Umgang mit Sammlungsgut ein-
lösen, der für öffentliche Institutionen in 
einer demokratischen Ordnung zentral 
ist. Daraus folgt, dass historisches Un-
recht benannt und aufgearbeitet werden 
muss.“ HUBERTUS BUTIN

Kriegerdenkmäler statt Provenienzforschung
Sachsen-Anhalt untersucht intensiv NS-Raubkunst, doch die AfD will die Recherchen beenden

Gerecht zurück in der Moritzburg: Menzels restituierte „Bauarbeiter“, 1875 Foto Moritzburg

Sofia Gubaidulina vor sechs Jahren in ihrem Haus in Appen an dem Steinway-Flügel, den ihr Mstislaw Rostropowitsch geschenkt hatte. Foto Melina Mörsdorf/Laif
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